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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.07.2002

Norm

EO §378

UWG §9a Abs1 Z1

Rechtssatz

Das Verbot der Gewährung einer Zugabe bewirkt keinen unmittelbaren Eingri6 in Rechte Dritter; dass aber mit dem

Zugri6 auf den Gegner der gefährdeten Partei eine mittelbare Beeinträchtigung eines Dritten verbunden ist, steht der

Erlassung einer einstweiligen Verfügung nicht entgegen.
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